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Januar 19E1

1/81 Haftung des Steuerberaters aus seiner Tätigke'it

al s Konkursverwal ter

Der Steuerberater war Konkursvervtalter einer Maschinenfabrik.

Der Kiäger X - ein Konkursgläubiger - machte Schadensersatzan-

sprüche gegen ihn wegen'eines Verglejchs mit dem Konkursgläub'iger A

ge1 tend.

Bereits vor Ejntritt der Zah'lungsunfähigkeit hatte sich A in einer

Ause'inandersetzung mit der Gemeinschuldnerin befunden. A behauptete

die Verletzung eines Gebrauchsmusters durch eine von der Gemein-

sc hul dneri n herges tel I te l,Jare.

Die Beurteilung der Schutzrechte war äußerst komplex und streiiig.
Der Verfahrensausgang war som'it ungewiß. Der Steuerberater hat ange-

sichts der unsicheren Rechtslage die von A angemeidete Konkursforderung

zu einem Dr:ittel anerkannt. Der Gläubigerausschuß war vorher von ihm

'informiert worden und hatte zugestimmt. Der Kläger X behauptet, der

Steuerberater hätte aufgrund besserer Erkenntnisle eine Gebrauchs-

musterverletzung verneinen und d'ie Konkursforderung des A zurückweisen

müssen.

- Grundsätzlich ist ein Konkursvenvalter'von e'iner
Haftung nach $ BZ K0 freigestellt, wenn er die Zu-
stirmnung der I'lehrheit des G1äubigerausschusses oder
der Gläubigerversanrnlung herbeigeführt hat.
(LG Augsourg v. 3i, Oktober i98o Az 3 0 1423/8o).
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- Der Konkursvenval ter bl e'ibt trotz Bi I I igung sei ner
Handlung haftpflichtig, wenn er die Mitglieder
des Gläubigerausschusses oder der Gläubigerver-
saminlung nicht richtig jnformiert hat und diese
dementsprechend bei ihrer Zustinmung von faischen
Voraussetzungen ausgegangen sind.
(vg1. LG Augsburg a.a.0.; ebenso Mentzel-Kuhn-
Uhlenbruck $ 82 Anm. 1o).

- Der Absch'luß des Verg'leiches beruhte auch nicht auf
einem schuldhaften Verhalten des Konkursverwalters.
Dabei kommt es nicht darauf an, ob objektiv eine
Gebrauchsmusterverletzung vorgelegen hat, sondern
ob der Steuerberater von der Mög'lichkeit einer solchen
Verletzung ausgehen mußte. Entscheidend {st, daß der
verfahrensrechtliche Ausgang über die strittigen
Schutzrechte bei Verg'leichsabschluß unkiar war.
(vgl. LG Augsburg a.a.0.; OLG München v, 16. Nov. t978,
Az. 6 U, ?93o/78).

- Empfehlung: Der als Konkursverwalter tätige Steuer-
berater sollte se jne Handlungen möglichst umfassend
dem .Gläubigerausschuß bzw. der Gläubigenversamnlung
darlegen und seine Entsche'idungen von der Mehrheit
dieser Gremien billigen iassen

Herausgegeben vom GERLIIlG-KOI',IZERl\ Versicherungs-Gesellschaften, Gereonshcf. 5000 Köin 1, Ableillng lnformation. Tel. (02 21) 1 44 55 00
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Ausgabe A

Januar 1981

2/8I Steuerl iche Zweifel sfragen

- Erörterung des Steuerberaters mit dem F'inanzamt -

Der Steuerberater hat die Behandlung einer steuerrechtlichen
Zweifelsfrage zum Gegenstand der Erörterung mit dem zuständigen
Finanzamt gemacht. Es wird dabei eine übereinstimmung h'ins'icht-
lich der Lösung dieser Zweifelsfrage errejcht. Daraufhin bilan-
ziert der Steuerberater entsprechend der erzielten übereinkunft.
Nach bestandskräftiger Veranlagung stellt sich heraus, daB die
steuerliche Handhabung unrichtig war. Der Mandant macht einen
Schadensersatzanspruph wegen fehlerhafter Beratung geltend.

Der Steuerberater darf sich grundsätzlich auf Auskünfte
und Stel iungnahmen der zuständigen Veranlagungsbehörde
bzw. des Betriebsprüfungsbeamten zu aufgetretenen
Zweifelsfragen verlassen. (vgl. OLG Köln vom 23. Mai 1979,
Az. : L3 U 3I/79 rechtskräft'ig).
Es kann ihm kein Verschulden angelastet werden.

Ein schuldhaftes Venhalten kann dann auch darin nicht
erblickt werden, daß er dem Mandanten nicht - gegen
seine überzeugung - zur Einlegung von Rechtsmitteln
geraten hatte.
(Beschluß LG München I vom 27.L2.1979, 32 0 7ItIl79).

Es em fiehl t sich , zur Ausräumung späterer Zweifel nach Möglichkejt
auf eine schriftliche Zusage des Finanzamtes hinzuwirken.

Gereonshof, 5000 Köln 1, Abteilung lnformation, Tel. (02 21) 1 44 55 O0
Herausgegeben vom GERLING-KONZERN Versicheru ngs-Gesellsc
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Ausgabe A

Februar 1981

3/81 Haftung gegenüber Dri tten aus ej nem sti I I schweigenden

, Auskunftsvertrag

Der Mandant beauftragt den Steuerberater mit der Prüfung seiner
Bilanzen und der Erstellung eines Vermögensstatus. Die vom Steuer-

berater gefertigten Berichte vraren jn mehreren Punkten falsch.
Der Mandant gab diese Berichte an ejnen Dritten weiter, der sjch

u. a. wegen deren Inhal t zu ej ner Betei 1 i gung am Gewerbebetri eb

des Mandanten entschloß. Der Drjtte machte später einen Schadens-

ersatzanspruch gegenüber dem Steuerberater auf Ersatz des ihm aus

der Beteiligung entstandenen Schadens geltend.

Grundsatz: Eine Haftu ng gegenüber Dritten, dje nicht Mandanten
sind, 'ist in al 1 er Regel n'icht gegeben. Ejn stj I I schweigender Ab-
schluß e'ines Auskunftsvertrages ist ausnahmsweise mög1ich, ohne
daß sonstige vertragliche Beziehungen zwischen den Parteien be-
s tehen, wenn fo1 gende Voraussetzungen gegeben sjnd:

a) Es hat e'ine unmittelbare Fühbglahme (sog. Auskunfts-
kontakt) zwi nd dem Auskunfts-
empf änger s ta ttgef unden. Di es i s t aber bei der l,lei ter-
gabe geprüfter Bjlanzen oder eines Vermögensstatus an
einen Kredit- oder Kapitalgeber nicht gegeben. Dasselbe
gi1t, wenn der Steuerberater zwar wußte, daß die B'ilanz
oder der Vermögensstatus e'iner Bank zugänglich gemacht
werden so11, ein persönl'icher Kontakt zwjschen jhm und
der Bank aber nicht stattfjndet. (BGH NJI.J 1973,.S. 321;
B.6H BB 1962, S. 867; OLG Saarbrücken BB 1978, S. i434).

b) Darüber hjnaus hat der Steuerberater erkannt bzw. hätte
erkennen können, daß der Beteiligungsinteressent von
der Auskunft eine Entschejdunq von wejtreichender
Bedeutung abhängig macht.

Herausgegeben vom GERLING-KONZERN Versicherungs-Gesellschaften, Gereonshof, 5000 Köln 1, Abteilung lnformation, Tel. (0221) 1445500
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Ausgabe A

Februar i98i

4/gI Versicherungsschutz

- lrlissentl iche Pfl jchtver'letzung des Steuerberaters '

Der Steuerberater hat als Konkursverwalter eine Bank veranlaßt,
eine Bürlschaft zu übernehmen, damit die Gemeinschuldnerjn ejn

berejts halbfertiges Eauvorhaben zu Ende bauen konnte. Die Bank

vereinbart mit ihm, daß sämtliche Zahlungen des Bauherren an die
Gemeinschuldnerin auf ein Sonderkonto bei 'ihr weiterzuleiten seien.

Der Steuerberater übenweist stattdessen eingehende Beträge n'icht
auf dieses Konto, sondern befriedigt damit andere Gläubjger des

Geme'inschuldners. Die Bank nimmt den Steuerberater auf Schadens-

ersatz in Anspruch.

Gemäß $ 4 Z'iff. 6 AVB bezieht sich der Versicherungs-
schutz nicht auf Haftpflichtansprijche wegen Schadens-
stiftung durch wissentliches Abwe'ichen von Gesetz,
Vorschrift, Anwejsung oder Bedingung des Auftrag-
gebers oder durch sonstige wissentliche Pflichtver-
letzung durch den Versicherungsnehmer
Der Steuerberafer hat bewußt die ihm obliegende Ver-
pflichtung zur Weiterleitung der Gelder verletzt.
Die Bank konnte dadurch jhr finanzielles Risiko nicht
durch Rückgriff auf das hinterlegte Geld auf.dem Sonder-
konto abdecken. Ein Versicherungsschutzanspruch
des Steuerberaters wurde dementsprechend verneint.
(LG Du'isburg vom 24.9.198o, Az.: 3 0 275/Bo)

Herausgegeben vom GERLING-KONZERN Versicherungs-Gesellschaften, Gereonshof, 5000 Köln 1, Abteilung lnformation, Tel. (0221) 1 44 55 00
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Ausgabe A

Apri'l 1g8i

7 (5) / A1, Die GmbH und GmbH & Co. KG

in der Beratungspraxis

- Neues GmbH-Recht ab 1.1.198i -o
A. Erhöhung des Stammkapitals und Mindesteinzahlung

Sowohl für neue als auch für schon eingetragene GmbH's ist
ein Mindststammkapital von DM 5o.ooo,- erforderlich
Das gflt auch für die Komplementär-GmbH einer GmbH & Co. KG.

Die Anpassung hat bei bestehenden GmbH's bis zum 3LI?.1985
zu erfolgen. Andernfalls gilt die GmbH a1s aufgelöst.
Es besteht dann eine Liquidationsgesellschaft.

- Durchführung der Anpassung an das neue GmbH-Recht:

1. Gesellschafterbeschluß über die Stammka pitalerhöhung auf
DM 5o.ooo,- ($ 53 II GmbH-Gesetz).
Fqfryi Notarielle Beurkundung;
n0iüendfge_[Cbfbei!i 3/4 dei abgegebenen Stimmen - nicht des
vorhandenen Stammkapitals -.
Die [!!y]f\UnggpfL!9!! des Gesellschafters ist in den Fällen
umstrjtten, wenn die Erhöhung des Stammkap'itals ein zusätzliches
und nicht nur geringfügiges Vermögensopfer von ihm
verl angt.
EUpISblgng:. Gesellschafter A schenkt Gesellschafter B Geldbetrag
zur Stammkapi ta1 erhöhung.
Bei Sacheinlagen 'ist deren genaue Bezeichnung notwendig
($ SO GmbH-Gesetz).

7.
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2, übernahmeerk'lärung der Gesellschafter bezügf ich der neuen Stamm-

3. Sach ründun sberi cht
es nur ei Neugründung oder auch bei Kapitalerhöhung

erforderl i ch.

4. Mi ndeste'inl aqen

- Sacheinlagen müssen vor Anmeldung lroll erbracht sein.
- Bareinlagen müssen in Höhe 1/4 erbracht sejn.
- Eingezahltes stammkapital muß mindestens DM z5.ooo,- betragen,

wobei Sachejnlagen vo11 anzurechnen sind.
- Alt-GmbH's mit stammkapital von DM 5o.ooo,- bis DM Loo.ooo,-

müssen prüfen, ob DM 25.ooo,- auf das. Stammkapital eingezahlt
wu rden .

Einzahlung spätestens bis zum 3r.12.1985 erfor"derlich.

5. Anryld,ung der Kapitalerhöhung beim.Handelsregister (Amtgericht).

einlagen (5 SS I Abs. I GmbH-Gesetz).
[qf[i Notarielle Beurkundung oder Beglaubigung.
gEiiiigtg!, ob Gesettschaftär ohne Fästrägüns"Äiner Nachschuß-
verpflichtung im Gesellschaftsvertrag autgrund der ihm obliegenden
Treuepflicht den auf ihn entfallenden Erh6hungsbetrag übernefrmen
muß.

Elpfg[glgg Bei der Kapitalerhöhung wird ein Dritter zur übernahme
ei ner Stammei nl age zuge'lassen.
($ 55 Abs. II GmbH-Gesetz)
Bei Sacheinlagen ist deren genaue Bezeichnung durch den übernehmenden
Gesel I schafter notwendig.

6. lrüIung der ondnungsgemäßen tnrichtung und Anmeldung durch den
Registerrichtgf._Das gilt auch für djÄ Bewertung dei Sacheinlagen
@Geseti). - -'--'J --'
Aufgrund der Prüfungspff icht wird der Registerrichter bei Zweifeln
die Prüfung durch Sachverständigen anordnen ($$ 125, IZ, 15 FGG).

3
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7. Eillfgggng der Kapitalerhöhung und Bekanntmachung.

B. Auskunfts- und Eins'ichtsrecht des Gesellschafters ($ 51a GmbH-Gesetz)

Ygflf3gligle-Bggglglgg! bei Alt-GmbH's, die das Informationsrecht der

Gesel 'l schaf ter regel n, haben ab 1 . f . i9B1 kei ne Gül t'i gkei t mehr.

D'i e Begre!3 g_99:- gC:Slgl.jSlel-Infef[glj9!:fegh!g: i st bestri tten .

Eine Auskunftsverweigerung ist bei der Besorgnis der Verwendung

zu gesellschaftsfremden Zwecken mög]'ich, wenn dadurch der Gesellschaft
nicht unerhebliche Nachteile zugefügt würden.

($ Sia Abs. 2 GmbH-Gesetz)

C. Eigenkapital ersetzende Gesellschafterdarlehen ($ 32a GmbH-Gesetz)

i. 9crleben:seuäbrs!s-dgrgb-9e:eli:gbcfler
Ein Gesellschafterdarlehen kann im Konkurs oder Verglejch dann
nicht zurückgefordert werden, wenn es als Eigenkap'ita1 ersetzend
anzusehen i st"
Probleme, wenn Darlehen von nahen RngäfrOrigen gegeben wurden.
Der Konkursverwalter muß untersuchen, aus welchen Mitteln das Geld
gefl ossen i st.
Bewei sfrage.
Bestritten, ob ein kapitalersetzendes Darlehen vorliegt, wenn
Gesellschafter. ejn Alt-Darlehen der Gesellschaft in einem Zeitpunkt
!gIä0!, in dem ein öiOäntTi;her Kaufmann Eigenkap'ita1 zugeführt
hä tte

4
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Frage, ob der Gesellschafter der Gesel'lschaft als
I e td e r !I i s ! e r - 5e g f rs ! !- E 

j g cllepi !s I - -zs ssIUb r-t_ ! !i ! ! e I .Antwort hängt im wesentlichen von betriebswirtschättlichen
Kriterien ab.

2. Hat ein Dqittqq, z.B. eine Bank, der Gesellschaft in ejnem
Zeitpunkl-öifr-Darlehen gewährt, jn dem der Gesellschafter
a'ls ordentlicher Kaufmann Eigenkapital zugeführt hätte,
ulQ hat ein Gesellschafter für die Rückgewähr dieses Dar-
Täfrens eine Sicherung bestellt oder hat er sich dafür ver-
bürgt, so muß sich die Bank im Konkurs- oder Verg'leichsver-
fahren zunächst auf die Inanspruchnahme der Sicherung oder
des Bürgen verwe'isen I assen.
Nur soweit die Bank mit ihrem Anspruch dabei ausfällt, kann
sie verhältnismäßige Befriedigung von der Gesellschaft
ver'langen.

3. 9e
ma

g1

7i
Mö

de
Nu

neralklausel : Bei wirtschaftlich ähnlichen Finanzierunas-
_- 

-_ 
__ i__

Iinqhmqn des Gesel I schafters gel ten im KonkuFi- odeF-VeF:-
6iöhsiärfahren der Gesellscrrärt die Regeln unter Text-
ffer 1 und 2 entsprechend (g 32a Abs. 3 GmbH-Gesetz).
gliche Einzelfälle: Stundung einer Kaufpreisforderung
s Gesellschafters für 1o Jahre;
tzungsüberlassung von Anlagegegenständen.

4. Hat die Gesellschaft das Darlehen innerhalb eines Jahres
vor Konkurseröffnung - nicht vor Konkursantrag - an den
Qeqell schafter-Zgfgglgg3ghl!, so muß der Konkursverwal ter
Aie-AnfäönfunfimööiTehköli-semäß g 3Za Sarz 2 K0 prüfen.
Hat d'ie Gesellschaft das Darlehen innerhalb eines Jahres
vor Konkurseröffnung g!-gjg-Egn!__zgf!S[ge-zg!].!, si'l t die
Rege'lung in g 32 b GmbH:Geietz.

5
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D, Einmann-GmbH

Das neue GmbH-Gesetz ermöglicht nunmehr auch die Gründung einer
Ei nmann-GmbH.

Sel bs tkontrahi erungsverbot für den Gesel I schafter-Geschäftsführer
($ 35 Abs. IV GmbH-Gesetz). Der Gesellschafter-Geschäftsführer muß

im Gesellschaftsvertrag von diesen Beschränkungen des S i81 BGB

befreit werden. Das g'ilt auch für jetzt schon bestehende

Ei nmann-GmbH' s .

E[pfgb]glgi Die Gesellschaftsverträge sind zu prüfen, ob eine
Befreiung vom Sel bstkontrahierungsverbot ausgesprochen worden'ist.
sollte dies nicht der Fall sein, muß ein entsprechender" satzungs-
ändernder Gesellschafterbeschluß herbeigeführt werden. H'ierbei-
sollte für die Gesellschaft ein Dritter auftreten. Die fehlende
Befreiung vom selbstkontrahierungsverbot begründet die Gefahr, daß
bestimmten Maßnahmen des Geschäftsführers die steuerliche Aner-
kennung versagt wird (evt]. Konsequenz: Qualifizierung als ver-
deckte Gewinnausschüttung).

Gesellschafterbeschlüsse in der Einmann-GmbH sind gemäß g 48 Abs. 3

GmbH-Gesetz in einer N'iederschrift aufzunehmen und zu unterschreiben.
Auch hier besteht andernfalls die Gefahr der verdeckten Gewinn*

ausschüttung.

-6-
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Der Einmann-Gesellschafter-Geschäftsführer kann keinen Ent-

lastungsbeschluß gemäß 5 46 Ziff. 5 GmbH-Gesetz durchführen,
da er gemäß $ 47 Abs. 4 GmbH-Gesetz kein Stjnrnrecht hat.
Die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen gegen den

Geschäftsführer durch den Konkursverwalter scheint deshalb

unbegrenzt mögl 'ich.

E. Geschäftsbrief der GmbH & Co. KG

Ab i.1.1981 s'ind bei der GmbH & Co.. KG auf den Geschäftsbriefen
Angaben über die Rechtsform, Sitz, Registergericht, Register-
nummer sowie die entsprechenden Angaben fijr die Komplementär-

GmbH zu machen.

Beispiel:

Rechtsform: Kommand'i tgesel I schaft,

!i!l: Bonn,

g1lgglfggg!: AG Bonn, HRA 430,

pele!i!Lish-hcllelds_9eseJisslsf!_erj n : A-GmbH,

!!!gi Bonn,

eilgelfegg!: AG Bonno HRB 210,

Geschäftsführefl tlolfgang Fabian.

7

GK /GF 796



-7 -

()

()

Deutl er:

ders.

Gessl er:
Lutter :

Pri ester/
K. Schmidt:

Schmi d t :

Timm :

Bei nert/
Hennerkes/
Binz :

Thöne :

Wei terführende Li teraturhi nwei se

Das neue GrnbH-Recht
- GmbH-Novelle 198o, Düsseldorf 1980

Anderung des GmbH-Gesetzes und anderer Handersrechtlicher
vorschriften durch die GmbH-Novelle 198o in GmbH-Rdsch 19g0,
145 ff.;
Die GmbH-Novelle in BB i98o, 1385

Die GmbH-Novelle und ihre Bedeutung für die GmbH, die
GmbH & Co. KG und die AG in DB 198o,1317 ff.;

Die GmbH-Novel I e
- Konsequenzen fijr die Praxis, Köln 19Bo;

Grundzüge der GmbH-Novelle in NJl^l 198o, 1769 ff.;
Das neue GmbH-Recht in der Diskussion in GmbH-Rdsch l9go,
286 ff.;

T'illmann:

Kap'italsetzende Darlehen und GmbH-Novelle in
GmbH-Rdsch 1981, 1o ff.;
Behandlung der Gesellschafterdarlehen nach der GmbH-Novelle
in DB 198o, 2179;

Eigenkapi talersetzende Gesel I schafterdarl ehen und
verdecktes Stammkapitaf in GmbH-Rdsch 1981, L7 ff.;
Die Gründung der Einmann-GmbH nach der Novelle zum
GmbH-Gesetz in DB 198o, 1781 ff.;
Die Einmann-Gründung der GmbH.
- e'in Danaer-Geschenk in BB 1980, lool f ;

Gründungs- und Satzungsprobleme bei der Einmann-Gesellschaft
nach der GmbH-Novelle, in Pr"o GmbH, Köln 198o, 191 ff.

Fl ume

Ul lmer :

l^li nter :
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8 (6)/81 Neue 0LG-Rechtsprechung zur Verjährung von Schadenersatz-
ansprüchen gegen Steuerberater (S 0g StBerG)

I

t. 
-.r'

Ein Steuerberater hatte eine zu hohe Einkommenssteuer-Veranlagung 1969
und 1970 veran'laßt. Eine im Jahre ,l978 durchgeführte Außenprüfung hat
diese Veranlagung zugunsten des Mandanten wieder berjchtigt und dessen
Erstattungsanspruch mit anderen steuerschulden verrechnet.

Der Mandant machte nunmehr als Schaden die Zinsen des Kredites geltend,
den er zur Finanzjerung der vermeintlichen Steuerschuld aufgenonrnen hatte.
Die Einkommensteuer 1969 hatte er am 10.7.1g71 und die Einkommensteuer
1970 am 1.9.1973 mit Hjlfe dieses Kredites gezahlt. Die Schadenersatzklage
machte er ,l979 rechtshängig.

Der Steuerberater wandte u.a. ein, der Schadenersatzanspruch sei gemäß

5 68 StBerG seit 1976 verjährt, da man den Beginn der Verjährungsfrist
spätestens im Jahre 1973 ansetzen müsse. Das LG Hamburg und das Hanseatische
Oberlandesgericht haben dieser Auffassung zugestimmt. Es wurde Revision ein-
gel egt.

I. Grundsätzl iche Ausführun qen zu $ 68 StBerG

"Ein Anspruch ist im Sinne der Verjährungsvorschriften sowohl nach der
allgemeinen Regel des g ,l98 satz r BGB als auch nach der hier eingrei-
fenden sondervorschrift des 5 6g stBerG ,entstanden', wenn seine
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Tatbestandsmerkmale so weit verrvirk'richt sind, daß der Berechtigte
zur Erhebung einer Klage wegen seiner Rechte in der Lage ist. Dabei
genügt die Möglichkeit einer Feststel'lungskläg€; w€nn der schaden
sich noch in der Entwicklung befindet und eine Leistungsklage daher
vorerst noch nicht möglich ist (vg] . a'llgemein Johannsen in RGR-

Konmentar BGB 12. Aufl. S l9B Anm.2; für S 6g StBerG BGH NJI.I 1979,
1550, Gräfe-Suhr, Die Haftung des steuerberaters, s. 107). Mindestens
eine Feststellungsklage war im vorliegenden Fall seit 1973 möglich.
Denn damals stand - wenn man dem Vorbringen des Klägers folgt - fest,
daB der Bek'lagte verpflichtet war, den K1äger von der zu unrecht
festgesetzten steuerschuld und deshalb auch von dem zu deren Tilgung
aufgenonmenen Kredit einschließlich der entstandenen und künftig ent-
stehenden Zinsverbindl'ichke'iten freizustellen (nach Gräfe-Suhr aa0,
S. 107 f, entsteht der Ersatzanspruch in einem Fall der vor'liegenden
Art bereits mit der Bestandskraft des materiell unrichtigen Steuer-
beschej des ) .

In diesem Zusanmenhang konmt es nicht darauf an, daß die Geschädigten
ihren Anspruch 1973 noch nicht gekannt haben werden. Denn nach dem

unzweideutigen l,Jortlaut des $ 68 stBerG beginnt die verjährung des

Ersatzanspruchs unabhängig von e'iner Kenntnis des Geschädigten
bereits mjt der Entstehung des Anspruchs (BGH aaO m.w.H.;OLG Hanrn

DSIR 1979, 508; OLG Düsseldorf DSIR lgtg,681; Mittelsteiner-Gehre
stBerG, S 68 Anm. 3; späth, Die zivilrechiliche Haftung des steuer-
beraters,2. Aufl., s. 206). Der Grund dafiir liegt in der rechtspoli-
tischen Erwägung, daB der Steuerberater nach Ablauf eines verhältn.is-
mäBig kurzfristigen Zeitraumes vor möglichemeise unbegründeten
Ansprüchen geschÜtzt werden muß, weil nach geraumer Zeit die erforder-
liche sachverhaltsaufklärung unzumutbar erschwert sein kann (vsl.
Gräfe-Suhr aaO s. 106). Der umstand, daB danach auch begründete
Ersatzansprüche verjähren können, bevor der Geschädigte von ihrer
Existenz Kenntnis erlangt hat, ist keine Besonderheit des Rechts der
steuerberatung, sondern begegnet auch in anderen Rechtsgebieten, Z.B.
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bei den Gewährleistungsansprüchen aus l{erkverträgen nach g 63g BGB

(BGHZ 39, 189) und richtiger Ansicht nach auch im Rahmen der kauf-
rechtlichen Gewährleistung (vgl . BGB t{Jl't 19g0, 1950; Mezger in RGR

Kornm. BGB 12. Auf1. $ 477 Anm. t4; Schmjtz NJl.l Ig73, Z0gl). Hi.ll
der Gesetzgeber die Verjährung erst mit der Kenntnis des Verletzten
von seinem Anspruch beginnen'lassen, so bringt er dies deutlich zum

Ausdruck, z.B. in $ 852 BGB.

I I . Abqrenzun g zu Schadenersa tzansprüchen weqen Steuernacherhebunq in der
AuBenorüfun q( BGH NJl'l 1979. S. 1550 und 2211)

a) Die Besonderheit jener Fälle lag darin, daß Fehler des steuerbe-
raters zu einer Nacherhebung von steuern geführt hatten, und auf
dieser Besonderheit beruhen die Ergebnisse auch. Der Bundesge-
richtshof hat errvogen, wenn der Steuerberater eine materiell zu
günstige Veranlagung veranlasse, so wirke sich sein Feh'ler für den
l4andanten nur und erst dann nachteilig aus, wenn die Steuerbehörde
den sachverhalt einer AuBenprüfung unterziehe, dabei den Fehler
aufdecke und sodann den steuerlichen Tatbestand erneut aufgreife.
Erst dann wirkt sich der Fehler des Steuerberaters für den Handan-
ten nachteilig aus, und erst dann habe der Mandant ein schutz-
würdiges interesse daran, gegen den steuerberater Rückgriff zu
nehmen und sei folg'lich sein Ri.jckgriffsanspruch in einer für den

Lauf der Verjährung maßgebenden l.leise durchsetzbar entstanden.

b) Diese Erwägungen treffen auf Fal'lgestaltungen der vorliegenden
Art nicht zu. Hier lag es, wie ausgeführt, nicht so, daB erst
eine Betriebsprüfung zur Festsetzung von steuern geführt hätte,
die bei ordnungsgemäßer Arbeit des Steuerberaters zu vermeiden
gewesen wäre. vielmehr lag es gleichsam genau umgekehrt: Das

Eingreifen der Steuerbehörde deckte hier einen Fehler des Steuer-
beraters auf, der in der vergangenheit bereits zu einem schaden
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geführt hatte, und führte weitgehend - freilich wegen der ent-
standenen Kreditzinsen für die Finanzierung der materiell nicht
bestehenden Steuerschuld nicht vollständig - zur Beseitigung
dieses schadens. Es hing also im vorliegenden Fall gerade nicht
von zunächst ungewissem Eingreifen der Steuer"behörde ab, ob der
Feh'ler des steuerberaters sich für den Mandanten überhaupt nach-
teilig auswirken würde, sondern die 0berprüfung im steuerverfah-
ren war hier für den Mandanten ein Glücksfall, der einen bereits
eingetretenen schaden immerhin teilweise nachträglich wieder
beseitigte. In einem derartigen Fall lieBe sich - anders als in
den vom Bundesgerichtshof entschiedenen - die Annahme, die ver-
jährung des Ersatzanspruchs beginne erst mit der Besprechung

über d'ie Betriebsprüfun9, allenfalls mit der Ansicht rechtferti-
gen, die verjährung könne nicht beginnen, bevor der Mandant von

dem Feh'ler des steuerberaters erfahren habe. Diese Auffassung
aber wäre mit dem wortlaut des S 68 stBerG schlechthin nicht zu

vereinbaren, wie bere'its ausgeführt wurde.

c) Der entscheidende Unterschied zwischen der vom Bundesgerichtshof
behandelten und der hier vorliegenden Fallgestaltung läßt sich
auch durch folgende 0berlegung verdeuilichen: Bewirkt der Fehler
des steuerberaters die Gefahr einer Nacherhebung von steuern, so

kann sich dieser notwendig nur zum Nachteil des Mandanten auswir-
ken, wenn es zu einer steuerlichen überprüfung kornnt, die zur Auf-
deckung des Fehlers führt. Diese Besonderheit legt es in der Tat
nahe, die Entstehung eines schadens und damit das Entstehen eines
Ersatzanspruchs im sinne des g 68 stBerG davon abhängig zu

machen, ob und also auch wann es zu einer steuerlichen 0berpri,ifung
kommt. Führt der Fehler des steuerberaters dagegen dazu, daB der
I'landant materiell nicht geschuldete Steuern tatsächlich entrichtet,
dann ist der Mandant unabhängig von jeder 0berprüfung durch die
steuerbehörde bereits durch die Bezahlung einer Nichtschuld und
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insbesondere durch die zur Finanzierung dieser Zahrung aufgewen-
deten Kreditzinsen geschädigt. Bei dieser Fa'llgesta.ltung fehlt
mithin jeder Zusarmenhang zwischen dem Eintritt des schadens und
einer steuerlichen Oberprüfung. Deshalb wäre es ungereimt, den
Beginn der verjährung davon abhängig zu machen, wann es zu einer
steuerlichen überprüfung konrnt, die - wenn überhaupt - nicht zur
Entstehunq eines künftigen, sondern nur zur Beseitiqunq eines
bereits eingetretenen schadens führen kann. Nach Eintritt e.ines
schadens der hier vorliegenden Art braucht es - wie auch sonst _

durchaus nicht zu einer steuerlichen Oberprüfung zu kormen. Die
Konsequenz der vom Kläger vertretenen Auffassung läge dann darin,
daB er' wenn er - vielleicht erst nach Jahrzehnten - auf andere
lrleise von dem vom Steuerberater verursachten Schaden erführe,
noch dann seinen Ersatzanspruch durchsetzen und der Einrede der
verjährung mit dem Argument begegnen könnte, die verjährung hätte
nur bei einer steuerlichen Oberprüfung überhaupt beginnen können,
die verjährungsfrist sei daher niemals in Lauf gesetzt worden.
DaB dies nicht richtig sein kann, liegt sowohl nach dem Horilauf
als auch nach dem Sinn und Zweck des g 6g stBerG auf der Hand.
Ist dies aber so, dann kann einer Steuerprüfung, wenn sie - in
dem hier erörterten Zusammenhang zufällig - stattfindet, folge-
richtig ebenfalls keine Bedeutung fiir die verjährung des Schaden_
ersatzanspruchs zukommen.,,

(So Hans. OLG vom 26.9.1990 - | U 55/80 - n.rkr.)

,)
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7 B1 0rdnungsrnäßj gkei t der Buchführung

{F',

F

Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz hat in sei,nem Urteil vom 15.12.1980
- Az | 93/79 - zur

Notwendi g keit einer Kontokorrentbuchhaltunq (I.) und

eines Kassenhauptbuches (lt. )

wie folgt Stellung genommen:

I. Kontokorrentbuchhaltunq

1. Eine kaufmännische Buchführung erfordert, daß Forderungen und

Schulden be'i 'ihrer [ntstehung und Zahlung in zeitgerechter Folge
'in einem Grundbuch (Journal) und grundsätzlich auch auf Personen-

konten (Kontokorrentkonten) zu verbuchen sind. Das Kontokorrent-
konto hat die Aufgabe, dem Kaufmann einen laufenden überbljck
über den Stand der Forderungen und seiner Verpff ichtungen zu

geben. Es 'ist zudem ein unentbehrl jches l'littel für ejne Gegenkon-

trolle. Das Fehlen eines Kontokorrentkontos gefährdet die durch

die Führung der Büclrer beabsichtjgte Sicherung der Gläubiger.
Fehlt daher einer Buchführung eine solche zu jhrem System gehö-

rende Grundlage, sc kann von einer ordnungsmäß'igen Buchführung

n j cht gesprochen 'rrerrlen (Peter/vorr Eornhaupt/Körner, 0rdnungs-

mäßigkeit der Euchführung, 7. Aufl. 1977, Ru. 520; BFH-Urieil vom

10. April 1953 Vi '18i53 U, BSIBI III '1953 S. 157).

-?-
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Eine derartige gesonderte Kontokorrentbuchhaltung ist nach dem

eigenen vorbringen des K'lägers nicht vorhanden gewesen. Die Kredit-
geschäfte sind folglich bei ihner Entstehung nicht erfaßt worden.
Das schließi die Ordnungsmäßigkeit einer kaufmännischen Buchführung
aus .

2. Eine Kontokorrentbuchhal tunq ist auch nicht entbehrl ich qe,rresen.

Denn die Frage, ob eine Kontokonrentbuchführung entbehrlich ist oder
nicht' richtet sich nicht nach der subjektiven Auffassung des Kiägers,
sondern nach der Auffassung, wie sje unter Kaufleuten herrscht. Deshalb
vreist auch 5 10a Gewerbesteuergesetz ausdrücklich auf $ S fStO und diese
Vorschrift auf das Handelsrecht hin. Zwar wird dem Steuerpf'lichtigen
keine bestjmmte Buchführungsmethode vorgeschrieben (vg1. z.B. BFH-Urteil
vom 23. september 1966 vI 117/6s, BStBl. III 1967, s.23), doch muß

sie gewisse Mindestmerkmale aufweisen. Zu diesen gehört ejne besondere
l(ontokorrentbuchhaltung, weil sie nach dem Umfan der Geschäfte des
Klägers erforderlich war. Dies ergibt sich aus seinem umsatz von
rd.80ü.000,-- Dl'l im verlustjahr und dem umstand, daß dieser Gesamt-
umsatz bei der Durchführung mehrerer Bauvorhaben entstand. Hierbei
ergab sich naturgemäß eine vjelzahl von einzelnen umsätzen; denn der
Kläger organisierte selbst die Durchführung dieser Bauvorhaben. Auch
der umstand, daß zum 31. Dezember 1974, dem Ende des verlustjahres .in

den am 1. September 1975 eingereichten Bilanz keinerlei unbezahlte
Lieferantenrechnungen ausgewiesen worden waren, kurz danach aber vom

K1äger unbezahite Kosterr in Höhe von 174,602,08 DM nachträg'lich geltend
gemacht wonden sind, spricht eincleutig für das Erfordern.is e.iner
Kontokorrentbuchha'l tung .

Herarrsgebe:: GFRLING-KONZERI'l Versicherungs-Gesellscharien. Gereonshof, 5OCO Köln 1. Abterlung Inlornration, Tel. (02 21t '1,14 5500
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Djese Kontokorrentbuchhaitung ist auch nicht durch eine sog.
Offene -Pos ten-Buchha I tung (oPs ) ersetzt worden. Bei der OpB wird
'lediglich auf dje Führung der besonderen Personenkonten des Konto-
kor rentbuchs in der normalen !,Jeise verzichtet, nicht jedoch auf die
Führung des Debitoren- und Kreditorensachkontos (vgl. g1e'ich'lautender
Ländererlaß der Finanzminister - Finanzsenatoren - vom 10. Juni 1963,
betreffend die 0ffene-Posten-Buchhaltung als ordnungsmäßige Buch-
führung, BStBl. Ii 1963 Nr. 14, s. Bg ff. peter/von Bornhaupt/Körner,
a.a.0., Rz. 591). An letzterem fehlt es im Streitfall. Dje OpB jst
nicht kontenlos, sondern nur kontenarm (peter/von Bornhaupt/Körner
a.a.0., Rz. 582).

Die Ablaqe der noch n 'icht bezahlten Rechnunqen in Aktenordnen wie
im Streitfall genügt nicht für dje,0rdnungsmäßigkeit einer Buchführung.
Denn der K1äger hat in seinem unbaren Geldverkehr die Geldbewegungen

nur jstmäßig gebucht; die an den Bilanzst'ichtagen vorhandenen Kunden-
forderungen unci Lieferantenverbindl jchkejten aber erst beim Jahresab-
schluß erfolgswirksam erfaßt.

I I. Kassenhauptbuch

Hinsichtlich der'Geschäftskasse fehlt es deslialb arr der 0rdnungs-
mäßig{e'it der Buchi'tjhrung, we'ii ein Kassenhai.rptbuch njcht geführt worden
jst. Zt'rar kann Cas Kasse:nhauptbuch clurch FLihrung i,on Nebenbüchern, Z.B.
eines Ladenkassenbuchs oder eines Spesenbuchs, entlastet v;erden, nach

Auffassung des erkennenden Senats daher auch durch Führung von Neben-
kassenlri.ichern bei den e'inzel nen Bauvorl-raben.

4
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Daneben muB jedoch ein Hauptbuch geführt werden, das mjt den Neben-
büchern korresporrdiert (Petär/von Bornhaupt/Körner, ä.d.0., Rz. 495

mit Hinweis auf RFH-urteil vom 2,4. I'lovember 1937 vr sg7/37,
RStBl 1938, S.355). In dem Kassenbuch sjnd weiter private Einnahmen

und Einlagen zu buchen. Diese sind im streitfa'll nach den eigenen
Angaben des Klägers weder fortlaufend noch in ihrer tatsächlichen
Höhe in einem Kassenbuch aufgezeichnet worden; er will vielmehr dje
Entnahmen und Ei n'lagen 1 edi g'l i ch i n der Bei egsammi ung aufgezei chnet
haben. Statt Aufzeichnungen durch Buchführung hat der Kläger jeweils
an den Bilanzstichtagen buchmäßig vorhandene Kassenüberschüsse oder
Kassenfehlbestände der einzelnen Kassenbücher bei den Bauvorhaben
beim Jahresabschluß auf das Kapitalkonto übertragen. Daher t,rar es zu

keinem Zeitpunkt mög1ich, den Sollkassenbestand aller Kassenbücher mit
dem Istkassenbestand auf R'ichtigkeit nachzuprüfen, wie es bei ordnungs-
mäß'iger Buchfljhrung unabhängig von 'dem gervähl ten Buchführungssystem
jederzeit erforderlich jst (BFH-Urteil vom 31. Julj 1974 I R 216/72,
BStBl II 1975, s. 97 und das vom Kiäger schon ervrähnte BFH-urtejl
I R 73/76, das seine andersartige Auffassung nicht siützt).

Herausgeber: GERLIIlG-KONZERN Versicherungs-Gesellschalien. Gereonshof, 5000 Köln 1, Abteilung lnformaiion. Tel. (022i) .l 44 5500
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8 B1 Pflicht zur Kenntnis des Steuerrechts

- Neue BFH-Rechtsprechung -
- Karenzfrist bis zur Kenntnisnahme -
- Welche Zeitschrift muß ein Steuerberater lesen -

Das Finanzamt machte gegen den Mandanten einen umsatzsteuernach-
forderungsanspruch ge1 tend.

Am 28.5.1976 wurde im Bundessteuerblatt (1976 Teil II s. 309) ein
Urteil des BFH vom 26.2.1976 veröffentlicht, das fljr den Mandanten die
Möglichkeit eröffnete, den Umsatzsteuernachzahlungsbetrag in gleicher
Höhe erstattet zu erhalten.

Das Urtei I war berei ts am 3 .5. 1 976 in den Neuen t^li rtschaf tsbri efen (lttWg )

im Tenor veröffentlicht worden.

Ab wann ist die unterlassene Anwendung des neuen BFH-Urteils durch den

Steuerberater als Pflichtverletzung desselben anzusehen?

a) Der Steuerberater hat für die Kenntnis der BFH-Rechtsprechung
grundsätzlich einzustehen (vgl. Gräfe-Suhr, Die Haftung des

steuerberaters in zivilrechtlicher, steuemechtlicher und steuer-
strafrechtlicher Sicht, NtllB Verlag 1978 S. 2l f m.w.N.).

-?
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b) Die unterlassene Kenntnisnahme der veröffenilichung der BFH-

Entscheidung in den Neuen wirtschaftsbriefen kann dem steuerbe-
rater nicht zum vorwurf gemacht werden. Die Nt^lB-Eilnachrichten
geben regelmäßig nur die Entscheidungen im Tenor wieder. Im übri-
gen stellen sie im Bereich der steuer- und wirtschaftsberatenden
Berufe keine allgemein verwendete Schrift dar, die der NJ[,l

(Neue Juristische Wochenschrift) im juristischen Bereich ent-
sprechen würde (vg] . hierzu auch BGH NJ[,J 1979 S . 877).

c) Die Kenntnisnahme der BFH-Rechtsprechung 'in der amtl ichen Veröffent-
lichung des Bundesfinanzministeriums - dem Bundessteuerblatt - muß

vom Steuerberater verlangt werden.

d) Im Zeitpunkt des Erscheinens des Bundessteuerblattes kann notwen-
digerweise nicht sofort mit der Kenntnis des BFH-urteils gerechnet
werden. Vielmehr muß mindestens eine einmonati ge Karenzzeit
gewährt werden (v91. BGH NJlll 1958 S. BZS; NJ[,J 1964 S. Z0S9).

Dieser Information liegt eine Entscheidung des LG Köln vom 31. Mai 1g7g

42.6057/79zugrunde.

Herausgeber: GERLING-KONZERN Versicherungs-Gesellschaften, Gereonshof, 5000 Koln 1, Abteilung lnformation, Tel. (0221) j44bSO0
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Neue 0LG-Rechisp'rechung zur
Verjährung von Schadenersatzansprüchen gegen

Steuerberater (gemäß 5 68 StBerG)

Das Finanzamt fordert vom Mandanten eine Inves'uitionszulage in
Höhe von DM 5.000,-- zurück, da es feststellt, daß lryirtschafts-
güter, deren Anschaffungs- bzw. Herstel'lungskosten durch eine
investitionszulage begünstigt wurden, nicht drei Jahre im Betriebs-
vermögen des Mandanten verblieben vraren. Der Mandant hatte mit
seinen Kjndern eine GmbH durch Gesellschaftsvertrag vom 18.2.1976
gegründet und seinen berejts bestehenden Betrieb g1e'ichzeitig an

diese GmbH verpachtet.

Der Steuerberater hatte bei der Beratung im Zusammenhang, mit djeser
"Betriebsaufspaltung" versäumt, auf eine Beherrschung der Betriebs-
GmbH durch den Mandanten hinzuwirken. Das Finanzamt gelangte deshalb

zu der Auffassung, die l,i'irtschaftsgüter seien vor Ablauf von drei
Jahren aus dem ursprünglichen Betrjeb in die Betriebs-GmbH verlagert
worden.

Der l'landant erhob Schadenersatzklage mit Klageschrjft vom 14,?.1979,
die am 16.2.1979 bei Gerjcht einging und am 22.2.1979 dem Steuer-
berater zugestel lt wurde.

2
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Der Schadenersatzan r uch ist nicht ver ährt:s

J
- Gemäß $ 68 stBerG verjährt der Anspruch des Auftraggebers auf

schadenersatz aus dem zwischen ihm und dem Steuerberater bestehenden
ventragsverhältnis in drei Jahren von dem Zeitpunkt an, in dem der
Anspr^uch entstanden ist. Dabei beginnt.die Frist unabhängig von der
Kenntnis des Auftraggebers von der pflichtwidrigkeit und dem ver_
schulden des steuerberaters bzvr. seines Schadens. tntstanden ist der
Anspruch' wenn der steuerberater rechilich auf ein Tun in Anspruch
genommen werden kann ($$ tgA, 194 BGB); entscheidend ist also der
Zeitpunkt, in dem der^ Ersatzanspruch objektiv erstmais gegen den
steuer"berater geltend gemacht und notfalls auch k.lageweise _ vrenn
auch nur mit einer Feststellungsk'lage - dur"chgesetzt werden kann
(Kolbeck-Peter-Raward, Kom. z. Steuerberatergesetz, z. Aufl. $ og
Nr. 3 m.w.N).

- Für die Feststellung des schadens ist von der sogenannten D.ifferenz-
hypothese auszugehen; die vermögensiage, die nach dem schadenbe_
gründenden treignis tatsächrich besteht, ist mit dbr zu vergleichen,
die bestünde, wenn das schadenbegründende Ereignis nicht eingetreten
wäre' Dje Vernrögenslaqe cjes Auftraggebers wird durch eine vermeid-
bare steuerbelastung verschlechtert. Diese fällt an, wenn der
Steuertatbestand objekt.iv vervrirklicht wurde, sej es durch Gestal_
tung e'ines Lebenssachverhartes oder durch Rechtsgestartung. Berät
der Steuerberater den Auftraggeber falsch und setzt dieser dann den
Rat'in die Tat um, so entsteht der Ersarzanspruch gegen ihn, wenn
der Mandant in Vollziehung des Rates Sachverhalte in tatsächl.icher
und rechtl icher Hins.icht schafft, d.h., den Steuertatbestand ver-
wirklicht (Kolbeck-peter-Raivard, a.a.0., Nr. 3 c m.,u.N.).

v
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Es kommt mithin nicht darauf an, zu welchem Zeitpunkt der

Beklagte der Klägerin falschen Rat erteilt hat, sondern darauf,
wann d'ie K1ägerin - in Verfolg des falschen Ratschlages - den

Steuertatbestand verwirklicht hat..Das war aber frühestens am

18. Februar 1976, mit der notariellen Beurkundung des Gesell-
schaftervertrages, der Fal I .

Da die Klageschrift vom 14. Februar 1979 bereits am 16. Februar 1979

- also vor Ablauf von drei Jahren - bei Gericht einging und dem

Beklagten bereits am 22. Februar 1979 zugestellt wurde, die Zustel-
'l ung a'l so "demnächst" im Si nne 5 270 Abs . 3 ZPO erf ol gte , i st di e

Verjährung bereits am 16. Februar 1979 unterbrochen worden ($$ ZOg

Abs. 1 BGB,253 Abs. 1,270 Abs. 3 ZP0). (Ote fobtenz vom 17.12.1980

Az 1 U 24/80 rechtskräftig)
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10 / 81 Neue OLG-Rechtsprechung zur
Verjährung von Schadenersatzanspri.ichen wegen

Verletzung eines Prüfungsauftrages

- Werkvertrag, $ OSe BGB -
- Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer,

5 9 Abs. 4, Satz 1 -

Ein Steuerberater/Wirtschaftsprüfer hatte mit einer Abschreibungsgesell-
schaft einen Vertrag zur Prüfung ihres Jahresabschlusses geschlossen.
Dem Vertrag lagen die Allgemeinen Auftragsbedingungen fijr Wirtschafts-
prüfer zugrunde.

Ein Scheinkredit und fingierte Zinszahlungen in den Jahren 1972 bis 1976

sind von der Steuerfahndung aufgedeckt und in dem Fahndungsbericht mit
den steuerlichen Auswirkungen erläutert worden. Der Bericht wurde im
0ktober 1976 der Mandantin zugestellt.

Gegen den Steuerberater/hlirtschaftsprüfer ist nunmehr wegen nicht erkann-
ter fingierter Zinszahlungen im Jahre 1972 ein Schadenersatzanspruch
geltend gemacht worden.

2
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Der Schadenersatzanspruch ist verjährt:

Der dem Steuerberater/Wirtschaftsprüfer erteilte Auftrag, den

Jahresabschluß der Mandantin zu priifen und hierüber zu berichten,
ist rechtlich als l^lerkvertrag einzuordnen (Bestritten a.A. Gräfe-
Suhr, D'ie Haftung des Steuerberaters in zivilrechtlicher, steuer-
rechtlicher und steuerstrafrechtlicher Sicht, Nt^lB Ver'lag 1978

S. 21 f m.w.N., soweit es sich um eine freiwillige Abschlußprüfung

handel t).

Aufgrund der nicht erkannten Bilanzmanipulation hat der Steuer-
berater/Wirtschaftsprüfer ein mangelhaftes l^lerk erstellt, Werden

im Prüfungsbericht fingierte Zinszahlungen fljr einen Scheinkredit
bestätigt, so liegt in der nicht aufgedeckten und damit schädigen-

den Zinszahlung ein Folgeschaden, der aber mit dem Werk so eng

verbunden ist, daß auf ihn die kurze Verjährungsfrist von

6 Monaten des 5 638 BGB anzuwenden ist.

Selbst wenn man von einem sog. Mange'lfolgeschaden ausgeht, wäre

der Schadenersatzanspruch gemäß $ 9 Abs. 4 Satz 1 der Allgemeinen

Auftraqsbedinqunqen für Wirtschaftsprüfer verjährt. Die für Mangel-

fo'lgeschäden aus einem l^lerkvertrag regelmäßig ge'ltende 30jährige
Verjährungsfrist ist durch die Allgemeinen Auftragsbedingungen

wirksam (5 ZZS Satz 2 BGB) abgekürzt worden. $ g Abs. 4 der Auf-
tragsbedingungen legt fest, daß ein Schadenersatzanspruch, soweit

3
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er nach gesetzlichen vorschriften nicht bereits verjährt ist, nur
innerhalb von 6 Monaten ge]tend gemacht werden kann, nachdem der
Anspruchsberechtigte von dem Schaden und von dem anspruchsbegrün-
denden Ereignis Kenntnis erlangt hat. Die Frist von 6 Monaten ist
nicht unangemessen kurz und hält einer Inhaltskontrolle stand. Der

Mandantin wird ein angemessener schutz dadurch gesichert, daß die
Frist erst zu laufen beginnt, wenn sie Mängel der Leistung erkannt
hat.

l^lann das Kriterium der Kenntniserlangunq vorli egt, ist anhand der
Rechtsprechung zu 5 852 BGB zu ermitteln. Kenntnis im Sinne dieser
vorschrift ist vorhanden, wenn der Geschädigte aufgrund der ihm

bekannten Tatsachen gegen eine bestimmte Person eine Schadenersatz-
klage - sei es auch nur eine Feststellungsklage - mit ein'igermaßen

sicherer Aussicht auf Erfolg erheben kann (BGH versR 1973 s.371
m.w.N.). Ruf die Kenntnis des Verursachers der Bilanzmanipulation
ist dabei nicht abzustellen (nG Jt^l 1936 s.3111). Die Mandantin

hat die erforderliche Kenntnis mit der übersendung des Steuerfahn-
dungsberichtes im Oktober 1976 er]angt. In diesem Zeitpunkt hätte
sie sich zumindest die Kenntnis in zumutbarer I^Jeise ohne nennens-

werte Mühe verschaffen können (BGH versR 1973 s.371). Die Mög1ich-
keit der Kenntniserlangung steht insoweit der tatsächlichen Kennt-
nis gleich.

Dieser Information liegt eine Entscheidung des Hanseatischen Oberlandes-
gerichts vom 26. März 1981 Az. 6 U 63/80 zugrunde.
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Ausgabe A

August 1 981

11/81 Prüfung eines Jahresabschlusses

- Scheingeschäfte einer Abschreibungsgesellschaft -

Eine Abschreibungsgesel lschaft hatte einen Steuerberater/Wirtschafts-
prüfer mit der Prijfung der Jahresabschlüsse 1972 bis 1975 beauftragt.
Dem Vertrag 'l 'iegen di e Al I geme'inen Auf tragsbedi ngungen für Wi rtschafts-
prüfer zugrunde. Der Jahresabschluß 1971 war von einem Berufskol'legen

geprijft worden.

Gegenstand des Unternehmens war der Bau und Betrieb eines Mehrzweck-

frachters.

Der Komplementär A hatte am 6.11.1970 mit der l^Jerft X einen Vertrag

über dessen Bau zum Preis von DM 43 M'io geschlossen. Um den Kommanditi-

sten die Möglichkeit der Sonderabschreibung gemäß $ 82 f ESTDV zu ermög-

lichen, sah der Vertrag nur drei Raten mit einer Anzahlung'im Jahre 1971

vor.

Der Komplementär A hatte ebenfalls am 6.11.1970 mit der Werft X einen

zweiten Vertrag geschlossen, der statt drei Raten eine Ratenzahlung ent-

sprechend dem Baufortschritt vorsah. Das Geschäft wurde entsprechend

dieser Vereinbarung auch abgewickelt.

-2-
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Vorgetäuscht wurde gleichze'itig eine Finanzierung über eine Schweizer

Gesellschaft, die angeblich DM 40 Mio an die Werft X Ende 1971 ausge-

zahlt haben soll. Für diesen angeblichen Kredit wurden nach den Bilanzen
der Abschreibungsgesellschaft von 1 972 bis 1975 Bereitstel'lungs-
provisionen, Bearbeitungsgebijhren und Zinsen von mehreren Millionen DM

ausgezahlt. Der Komplementär A hatte diese Scheinfinanzierung gewäh'lt,

um diese Gelder für sich abzuziehen.

Der Steuerberater/Wirtschaftsprüfer prüfte die Jahresabschlüsse 1972 bis
1975 und bestätigte - ebenso wie der Berufskollege für den Jahresab-

schl uß 1 971 - i n dem Prüfungsberi cht: "Di e Buchfi.jhrung und der Jahres-

abschluß entsprechen nach unserer pflichtmäßigen Prüfung Gesetz und

Gesellschaftsvertrag." Der Komplementär A hat s'ich nach Einschaltung der
Steuerfahndung ins Ausland abgesetzt.

Die Liquidatoren verlangen Schadenersatz von mindestens DM 2 Mio; ihr
Vorwurf: Der Steuerberater/Wirtschaftsprüfer hätte entdecken müssen, daß

die Schweizer Gesellschaft tatsächlich keinen Kredit gewährt habe. Dann

wäre es mög1ich gewesenn die Zahlungen der Zinsen pp. zu unterbinden.

1. Geqenstand und Umfan g der Prüfung

Der Gegenstand und Umfang einer Pflichtprüfung des Jahresab-

schlusses richten sich nach $$ t0Z ff Akt'iengesetz. Es handelt

sich vorl'iegend aber um e'ine fre'iwil I ige Prüfung. Besondere

Absprachen ljber die Art der Prüfung sind nicht getroffen worden.

3
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Demgemäß sind Nr. 10 Abs. 1 der Allgemeinen Auftragsbedingungen
für Wirtschaftsprüfer die Vorschrift und Grundsätze für gesetzlich
vorgeschriebene Abschlußprüfungen sinngemäß anzuwenden. Der steuer-
berater/wirtschaftsprüfer muß prljfen, ob die Bestimmungen des

Gesetzes und der satzung über den Jahresabschl uß beachtet worden

sind. Der Geschäftsbericht ist darauf zu überprüfen, ob er die
vorgeschriebenen Erläuterungen und Angaben enthält und ob die
sonstigen Angaben im Geschäftsbericht n'icht e'ine fal sche Vorste'l1ung
von der Lage der Gesellschaft erwecken (5 t0Z II Aktiengesetz).

Der Steuerberater/wirtschaftsprüfer hat diese Aufgaben ordnungs-
gemäß durchgeführt und einen Abschlußbericht vorgelegt.

Der ihm erteilte Auftrag umfaßte keine Prüfungshandlungen, die auf
die Aufdeckung von Buchfälschungen oder sonstigen unregelmäßig-
keiten gerichtet sind. Insoweit fehlt es an einer ausdrücklichen
schriftlichen vereinbarung (vgl. Nr.2 Abs. II satz 2 Allgemeine
Auftragsbedingungen). Art und Umfang der Prüfung im einzelnen haben

demgemäß im pf1 ichtgemäßen Ermessen des Steuerberaters/hJirtschafts-
prüfers gelegen. Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze kann

nicht festgestellt werden, daß er seine Pflichten als Abschluß-
prüfer verletzt hat.

a) Seine erstmalige Prüfung betrifft den Jahresabschluß 1972. Der

angebliche Kredit der Schweizer Gesellschaft war angeb'lich
im Jahre 1971 gewährt worden. Der Jahresabschluß für 1971 war

von einem Berufskol legen gepri.jft und mit einem uneingeschränk-
ten Bestätigungsvermerk versehen worden. Der Steuerberater/

4
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Wirtschaftsprüfer hat sich auf den Jahresabschlu$ 1971 ver-
lassen können.

b) Da es zur Inanspruchnahme der steuerl ichen Sonderabschreibung

erforderlich war, daß der Kaufpreis bereits in voller Höhe

im Jahre 1971 entrichtet wurde und entsprechende Mittel der

Abschreibungsgesellschaft nicht zur Verfügung standen, hat sich
die Aufnahme eines Kredites hierfür auch aufgedrängt. Der

Steuerberater/ Wirtschaftsprüfer brauchte sein Augenmerk in
erster Linie nur noch darauf zu richten, ob die angegebenen

Zinsbelastungen sich im Rahmen des vereinbarten Kredites
gehal ten haben.

c) Eine Prüfung des angeb'lich gewährten Kredites wäre nur angezeigt
gewesen, wenn ein Verdacht entstanden wäre, den der Steuerbe-

rater/Wirtschaftsprüfer hätte bemerken können oder müssen,

wonach der Komplementär A eine unerlaubte Handlung im Zusammen-

hang mit der Kreditgewährung begangen haben könnte. Anhalts-
punkte dafür sind nicht erkennbar.

d) Auch das Kontrollorgan der Abschreibungsgesellschaft, der Auf-
sichtsrat, hat nicht feststellen können, daß es sich hier um

einen Schejnkredit gehandelt hat.

Selbst wenn man eine fahrlässige Pflichtverletzung unterstellt,
entfällt eine Ersatzpflicht wegen des Verhaltens des Komplemen-

tärs A.

5
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2. Ersatzpfl'icht des Abschl u ßprüfers bei vorsätzlicher Veruntreuunq

ei nes Gesel I schafters ?

Der Komp'lementär A hat vorsätzlich eine unerlaubte Handlung began-

gen, als er einen voll ausgezahlten Kredit im Jahre 1971 durch

entsprechende Unterlagen vorspiegelte. Er handelte als persönl'ich

haftender Gesellschafter in Ausführung seiner 0bliegenheiten, a1s

er sich den angebf ichen Kredit bestätigen 1ieß. Zu seinem l^lirkungs-
kreis gehörten die Verhandlungen mit Kreditinstituten.

Bei einer Abwägung des beiderse'itigen Verschuldens gemäß S 254

Abs. 1 BGB ist zu berücksichtigen, daß der Komplementär A vorsätz-
I ich hande'lte, den Steuerberater/l^lirtschaftsprüfer aber allenfalls
der Vorwurf der Fahrlässigke'it treffen könnte. Stehen diese beiden

Verschuldensarten gegenüber, so muß eine Abwägung dazu führen, daß

die Ersatzpfl icht des Steuerberaters/lilirtschaftsprüfers entfäl lt.
Für den umgekehrten Fall - Vorsatz des Schädigers und Fahrlässig-
keit des Geschädigten - haben BGH und Reichsgericht ausgesprochen,

daß von einer Betejligung am Schaden durch den nur fahrlässig
Getäuschten abgesehen werden kann (BGH VersR 1958 S. 673 m.w.N.).
Für den hier umgekehrten Fall hat das ebenso zu gelten.

Dieser Information liegt eine Entscheidung des Hanseatischen Oberlandes-

gerichts von 26. März 1981 - Az 6 U 63/80 - zugrunde.
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Zur Prüfung des Jahresabschlusses beim E'insatz
computergestützter Buchführungssysteme BBK
Fach 28, S. 537 ff
Erte'i1ung, Einschränkung und Versagung der
Testate DB 79, 509

Die Bedeutung des Bestätigungsvermerks des
Abschlußprüfers einer Aktiengesellschaft nach
derzejt'iger gesetzf icher Regelung und nach dem
Verständnis der Allgemeinhe'it, Wpg 1977, S. 145

Grundsätze ordnungsgemäßer Durchführung von
Abschlußprüfungen, l^lpg 1977, S. 210

Grundsätze ordnungsgemäßer Berichterstattung,
Wpg 1977,5.213

Grundsätze für dje Erteilung von Bestätigungs-
vermerken bei Abschlußprüfungen, Wpg 1977, S.?17

Der Umfang der Pri.ifungspflicht des aktienrecht-
lichen Abschlußprüfers - Aufgaben der Abschluß-
prüfung - Der Umfang der Prüfungspflicht - in:
Festschrift fiir Hefermehl 1976, S. 405 ff
Zur Unabhängigke'it des Abschlußprijfers - in:
Festschrift fiir Reinhard 1972, S. 329 ft
Zum Prüfungsbericht nach S 166 AktG DB 72, 1445

Di e freiw'i 1 1 i ge Prijf ung von Jahresabschl üssen -
in: Festschrift für Robert Fischer 1979, S.149 ff
Grundlagen des betriebswirtschaftlichen Prüfungs-
wesens 2. Aufl . 1977

Vorschl ag einer Empfehl ung zur Abschl ußpri.lfung
Nr. 10 - Die Aufdeckung betrügerischer Handlungen
im Rahmen der Abschlußprüfung 'in t^Jpg 1981,
s. 278 ft.

t^Jei terf ührende Hi nwei se

Mi nz

Koppl er

Cl emm

Fachgutachten I/1977

Fachgutachten Il/1977

Fachgutachten III/1977

Schul ze-0sterl oh

Si mi t'i s

H'i l d, stb

Goerdeler, Reinhard

Wysocki, V.

Union Europäenne des
Experts Comptabl es
Economiques et
Financiers:
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Ausgabe A

September 1 9Bl

12 / 81 Schaden durch Grunderwerbssteuerbelastung ?

Der Mandant des Steuerberaters war vom Finanzamt zur Zahlung von Grund-

erwerbssteuer in Höhe von DM 9.000,-- herangezogen worden.

Vor dem Erwerb des Grundstücks hatte sein Steuerberater erklärt:
"Die Grunderwerbssteuer für den Neuerwerb entfällt nach Landesrecht".

Der Mandant behauptet, ohne die falsche Auskunft des Steuerberaters hätte

er das Grundstück nicht erworben.

Der Wärtzuwachs des Grundstücks beträgt zun Zeitpunkt der gerichtlichen

Entsche'idung mindestens DM 65.000,--.

1. Schaden - vermeidbare Steuerbelastung -

Nach der Rechtsprechung kann eine den materiellen Steuervorschriften

entsprechende Steuerbelastung keinen Schaden darstellen, für den der

steuerljche Berater ersatzpff ichtig sein könnte. Der Begriff des

"schadens" setzt einen objekt'iv vermeidbaren Vermögensnachte'iI voraus.

Die Belastung mit Steuern entsprechend den materiellen Steuervor-

schriften ist aber schon objektiv nicht vermeidbar (vg1.OLG

Braunschweig Steuerberater 1978 S. 18 - 21;OLG Bremen NJhl 1954 S.1939;

-2-
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Gräfe-Suhr, Die Haftung des Steuerberaters in zivilrechtlicher,
steuerrechtl icher und stduerstrafrechtlicher Sicht NWB-Verlag 1978
'S. 66 m.w.N. ).

Der Mandant hat auch zum Schadenbegriff nicht darge'legt, wie er
stehen würde, wenn er nicht falsch beraten worden wäre. Er hat
'lediglich vorgetragen, daß er dann das Grundstück nicht gekauft

hätte. Unabhängig davon ist zu berücksichtigen, daß dem Mandanten

ein Wertzuwachs des Grundstücks zugeflossen ist.

2. Vortei l sausg'leichung - Wertzuwachs -

a) Ein Schaden ergibt sich nur aus dem "Nettoergebnis" des schädi-
genden Einflusses, also abzüg'lich etwaigem sich daraus ergeben-

den Gewinns (Staudinger 10/11. Auflage Vorbemerkung 102 vor

5 249). Der Mandant muß sich den Vorteil anrechnen lassen, der

im adäquaten Zusammenhang mit dem schädigenden Ereignis erwach-

sen ist, wenn die Anrechnung dem Sinn und Zweck der Schaden-

ersatzpf'licht nicht widerspricht, sie den Geschädigten nicht
unzumutbar belastet und den Schädiger nicht unbillig begünstigt.

Nach dem Gedanken der Gewinnabwehr soll der Mandant aus dem

Eingriff keinen Gewinn erzielen.

b) Unstreitig hat das vom Mandanten erworbene Hausgrundstück

ei nen l^lertzuwachs von mi ndestens DM 65 . 000 , -- erf ahren . Dami t
hat er nicht nur den von ihm erstrebten und gewünschten Rechts-

zustand - Erwerb von Hauseigentum - emeicht, sondern darüber

hinaus noch einen Gewinn durch den Wertzuwachs erzielt. Dieser
ist adäquat kausal durch den Erwerb des Grundstücks und damit

durch die falsche Auskunft entstanden.

-3-
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c) Die Anrechnung dieser Vermögensvorteile widerspricht auch nicht
dem Sinn und Zweck der Schadenersatzpflicht. Einschränkun gen waren

nur dann zu machen, wenn der Mandant auf Grund individueller oder

kollektiver Schadenvorsorge, freigiebiger Leistungen Dritter oder

überobl igationsmäßiger eigener Anstrengungen einen Vermögensvor-

teil erlangt hätte. Demgegenüber ist hier der Wertzuwachs ohne

irgendwelches Dazutun und ohne irgendwelche Vorsorge des Mandanten

entstanden.

d) Bei dem deutlich höheren Wertzuwachs belastet es den Mandanten

auch nicht unzumutbar, wenn ihm dieser Vermögensvorteil an gerech-

net wird. Er hat ein wirtschaftlich vorteilhaftes Geschäft abge-

schlossen. Es wäre im Gegenteil unbillig, wenn er jetzt - zusätz-
licht zu dem l^Jertzuwachs - auf dem Umweg über eine Schadenersatz-

1e'istung des Steuerberaters nachträg1ich von einer Steuer befreit
wljrde, die materiell rechtmäßig und kraft Gesetzes entstanden ist.
Er darf im Ergebnis nicht besserstehen als ohne das schäd'igende

Ereignis. Er kann nicht l^lertzuwachs und zugle'ich noch Steuerfrei-
heit beanspruchen.

e) Die Anrechnung des Vermögensvorteils führt schließlich zu keiner
unbil I iqen Beqünstiqun q des Steuerberaters. Da auf Grund seiner
Auskunft der Erwerb des Grundstücks durch den Mandanten verur-
sacht worden ist, hat dieser einen Wertzuwachs erlangt, der die
nach materiellem Recht entstehende Steuerschuld um ein Vielfaches
überstei gt . Daß eine.reine Wertstei gerung bei der Schadenberech-

nung als Vermögensvorteil angerechnet werden muß, ist in der

Rechtsprechung auch in anderen Fällen anerkannt. So hat das

Re'ichsgerjcht bei Ersteigerung eines Grundstücks unter dessen

Wert den reinen Mehrwert des Grundstücks als Vorteil angerechnet
(RGZ Band 84 S. 389; Band 133 S. 223).

Dieser Information liegt eine Entscheidung des LG Kassel vom

20.5.1980 Az. 3 0 l/80 zugrunde. Zwischenzeitlich hat das OLG

Frankfurt durch Urteil vom 6.5.1981 diese Entscheidung bestätigt
(nz. 2s U 26/80).
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Ausgabe A

0ktober 1 981

13 81 Anfechtbarkeit und Anderung des Körperschafts-
steuerbeschei des i n Verl ustjahren

1. Das Urteil des Bundesfinanzhofes vom 22.4.1971 (BSIBl 1971 Tejl II,
Sejte 586) hat bej den in das Anrechnungsverfahren einbezogenen

Körperschaften für Veranlagungszeiträume ab 1977 keine Bedeutung

mehr. Der BFH hatte dort entschjeden, daß ein auf eine Steuer von

Dtq 0,-- lautender Körperschaftssteuerbescheid nicht mit der Begrijn-

dung angefochten werden könne, der steuerliche Verlust se'i höher.

2. Die Funktion des Körperschaftssteuerbesche'ids ist durch das Anrech-

nungsverfahren verändert worden: er gilt gemäß $ 47 Abs. 2 KSIG,

sowe'it er die Höhe des Einkommens oder der Tarifbelastung betrifft.
Dies gilt nicht nur fijr den Fall der Anderung des Körperschafts-
steuerbescheides, sondern auch für den erstmaligen Bescheid. Denn

auch dieser enthält Grundlagen für die nach $ 30 KSIG vorgeschriebene

Gl i ederung des vervrendbaren Ei genkapi tal s . D'ie 'in j hm getrof fenen

Feststellungen sind daher insoweit auch für den Feststellungsbescheid
im Sjnne von $ 47 KStG bindend.

-2-
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Sollten sie äufgrund der jetzt überholten BFH-Rechtsprechung
(Textziff.l) Rechtsbehelfe, die sich gegen die Höhe des steuerlichen
verlustes richteten,erst gegen einen späteren Körperschaftssteuer-
besche'id oder gegen den Bescheid über d'ie gesonderte Feststellung
nach 5 47 GSIG eingelegt haben, so ist dieser in einen Einspruch
gegen den Körperschaftssteuerbescheid für das Verlustjahr umzudeuten.

Der BMF hat keine Bedenken dagegen, daß für eine überqanqszeit bei
al I en bis zum 31 .12.1 981 eingeleqten Eins prüchen , die infolge der
umdeutung verspätet erhoben worden sind, wiedereinsetzung in den

vorigen Stand gewährt wird, ohne daß ein besonderer Antrag gestellt
wi rd.

Der Körperschaftssteuerbescheid des Verlustjahres ist zu ändern,
sowe'it die Tatsachen oder Beweismittel nachträg1ich bekannt werden,
dje zu ejnem höheren oder niedrigeren Verlust führen ($ tSt Abs.I in
Verbindung mit 5 173 Abs.1 A0). Bei Ansatz eines höheren Verlustes
setzt die Anderung grundsätzlich voraus, daß die Körperschaft kejn
grobes Verschulden an dem erst nachträglichen Bekanntwerden trifft
(S tzg nos. r zitf. z Ao).

5. Für Körperschaften, die nicht in das Anrechnungsverfahren einbezogen
sind (Abschnitt 96 Abs. z KSIR), hat sich durch die Reform der
Körperschaftssteuer nichts geändert. Hier gilt we'iterhin die obenge-
nannte Rechtsprechung zur Nichtanfechtbarke'it von sogenannten Nullbe-
schei den.

Dieser Information liegt eine Erklärung des Bundesministers der Fjnanzen
vom 6.7.1981 (BStBl 19Bl Teil I, Seite 505 f.) zugrunde.

Herausgeber: GERLING-KONZERN Versicherungs-Gesellschaften, Gereonshof, 5000 Köln 
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Ausgabe A

0ktober I 981

14/81 Prüfung der vom Steuerberater erstellten
Steuenerk'lärung

In der Steuererklärung des Mandanten wurden Schuldzjnsen in Höhe von

DM 49.000,-- als l^lerbungskosten be'i den Einkünften aus Vermietung und

Verpachtung geltend gemacht. Nachdem der Einkommensteuerbescheid

bestandskräftig geworden war, beantragte'der Mandant, weitere Schuld-

zinsen in Höhe von DM 25.000,-- durch Andenung des Bescheides gemäß

5 tZg RUs. 1 Ziff. 2 A0 zu berücksichtigen. Der Sachbearbejter des

Steuerberaters habe übersehen, daß es sich bei dem unter Position 18

in den aufgelisteten Schuldzinsen genannten Betrag ledig'lich um die

vierteljährlichen l,Jerte gehandelt habe. Dies hätte auch das Finanzamt

bei sorgfältiger Prüfung der Erklärung erkennen müssen, da al'le Belege

der Erklärung beigefügt gewesen seien. Im übrigen treffe den Mandanten

kein grobes Verschulden. Ihm wären die Fehler aufgefallen, wenn er" nicht
unmittelbar nach Zugang des Steuerbescheides wegen p1ötzf ich auftreten-
den hohen Blutdruckes für 6 Monate 'in das Krankenhaus ejngewiesen worden

wäne.
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Die Anderung des Bescheides nach $ 173 Abs. 1 Z1ft. 2 A0 ist njcht mög'l1ch:

1. Den Mandanten trifft e'in grobes Verschulden daran, daß dem Finanzamt

die zutreffende Höhe der Schuldzinsen erst nachträg1ich bekannt

geworden ist. Grobes Verschulden umfaßt Vorsatz und grobe Fahrlässig-
keit. Letztere ist gegeben, wenn der Mandant die ihm nach den jndivj-
duellen Verhältnissen zuzumutende Sorgfalt im besonderen Maße verleitzt
hat. Dieser Vorwurf kann ihm nicht erspart werden. Er hätte die
Zusammenstellung der Schuldzinsen vor Abgabe der Steuererklärung über-
prüfen müssen.

Von dieser Mitwirkungspf'l'icht im Veranlagungsverfahren ist der Mandant

auch nicht durch die Hinzuziehung ejnes Steuerberatens bei der Erstel-
'lung der Einkommensteuererk'lärung befreit. Denn er hat die Steuerer-
k'lärung nach bestem wissen und Gewissen abzugeben. Dazu gehört es, daß

er die vom Steuerberater vorbereitete Steuererklärung auf deren Richtig-
keit und Vollständ'igkeit hin überprüft. Es mag zweifelhaft sein, ob der

Steuerpf'lichtige verpflichtet ist, rechtliche Subsumtionen nachzuprü-

fen. Grobfahrlässig handelt er jedoch dann, wenn er die ihm selbst
zugänglichen tatsächlichen Angaben in der Steuererklärung n'icht über-
prüft, obwohl er sie aufgrund eigener Sachkenntnis ohne wejteres über-
prüfen könnte (vgl. Tipke-Kruse $ 173 Textziff. 31).

Bereits bei einer einfachen Durchsicht hätte der Mandant erkennen

können und müssen, daß unter der Position 1B dje streitigen Schuldzin-

sen unzutreffend angegeben waren. D'ie Höhe der aufgenommenen Fremd-

mittel, die Gläubjger und zumjndest die ungefähre Höhe der gezah'lten

Zinsen wanen ihm bekannt. Gegebenenfalls hätte er die Belege ein-
sehen müssen. Hinzu kommt, daß der Mandant Geschäftsführer e'iner GmbH

ist und ausweislich der Akten erst seit drei Jahren die Steuererklä-
rung nicht mehr ohne Hinzuziehung eines Steuerberaters fertigt.

2

3

Hetausqeber,GERLIl'.,]G-KONZERN Versrci,erunr-rs-Geser;schalien Gerecrsncl rCCO Koinl Abterlung lniormalrcn Tei t0221i1445500

GKGF 796/1 - 181



I

Gerlrng lnf ormalronen f ür steuerberatende Beruie Blalt-Nr. 3

D'ie mangelnde überprüfung ist auch njcht deshalb zu entschuldigen,

weil den Mandant möglicherweise beabsichtjgt hatte, den späteren

Steuerbescheid zu überprüfen. Er durfte sich nicht auf die Kontrolle
des Bescheides beschränken. Er hatte vielmehr eine inhaltlich richt'ige
Steuererklärung abzugeben,

Dieser Information l'iegt eine Entscheidung des Finanzgerichtes Münster vom

30.3.1981 Az. I/UI 4290/77 E zugrunde.

Anmerkung:

Die Entscheidung des Finanzgerichtes Miinster steht in übereinst'immung mit
der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes (vg1. BFH BStBI 1962 Teil III,
S. 493 und Betrieb 1973 S. 904).

Im übrigen haben die Zivilgerichte in Regreßprozessen gegen Steuerberater

ebenfalls immer die Auffassung vertreten, daß der Mandant die von seinem

Steuerberater entworfene Steuererklärung njcht "blind" unterschrejben

darf. Er hat vielmehr die tatsächlichen Angaben - Personenstand, Anzahl der

Kinder, Zahlenangaben etc. - von sich aug zu prüfen (BGH Betriebsberater

1957 S.906;OLG Celle Betriebsberater 1959 S.1039;OLG Koblenz DStR. 1971

S. 546; Gräfe-Suhr Die Haftung des Steuerberaters in zivjlrechtjicher,
steuerrechtlicher und steuerstrafrechtlicher Sicht Nl,lB Verlag 1978 S.86
m.w.N.).
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Ausgabe A

0ktober 1 981

14/81 Prüfung der vom Steuerberater erstel I ten

Steuererkl ärung

In der Steuererklärung des Mandanten wurden Schuldzinsen in Höhe von

DM 49.000,-- als tJerbungskosten bei den Einkünften aus Vermietung und

Verpachtung ge'ltend gemacht. Nachdem der Einkommensteuerbesche'id

bestandskräftig geworden war, beantragte der Mandant, we'itere Schuld-

zinsen in Höhe von DM 25.000,-- durch Anderung des Besche'ides gemäß

5 173 Abs. 1 liff. 2 A0 zu berücksichtigen. Der Sachbearbeiter des

Steuerberaters habe übersehen, daß es s'ich be'i dem unter Position 18

in den aufgelisteten Schuldzinsen genannten Betrag lediglich um die
vierteljährlichen Werte gehandelt habe. Djes hätte auch das Finanzamt

bei sorgfältiger Prüfung der Erklärung erkennen müssen, da a1le Be'lege

der Erklärung beigefügt gewesen seien. Im übrigen treffe den Mandanten

kein grobes Verschulden. Ihm wären die Fehler aufgefallen, wenn er nicht
unmittelbar nach Zugang' des Steuerbescheides wegen p1ötz1 jch auftreten-
den hohen Blutdruckes für 6 Monate'in das Krankenhaus eingewiesen worden

wäre.
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Gerling Informationen für steuerberatende Berufe Blatt-Nr. 2

Die Anderung des Bescheides nach 5 173 Abs. 1 Ziff.2 A0 ist nicht mög1ich:

1. Den Mandanten trifft ein grobes Verschulden daran, daß dem Finanzamt
die zutreffende Höhe der Schuldzinsen erst nachträg'lich bekannt
geworden ist. Grobes Verschulden umfaßt Vorsatz und grobe Fahrlässig-
keit. Letztere ist gegeben, wenn der Mandant die jhm nach den indivj-
duellen Verhältnissen zuzumutende Sorgfalt im besonderen Maße verletzt
hat. Dieser vorwurf kann'ihm nicht erspart werden. Er hätte die
Zusammenstellung der Schuldzinsen vor Abgabe der Steuererklärung i.jber-
prüfen müssen.

Von dieser Mitwirkungspflicht jm Veranlagungsverfahren jst der Mandant

auch n'icht durch die Hinzuziehung eines Steuerberaters bej der Erstel-
lung der Einkommensteuererklärung befreit. Denn er hat d'ie Steuerer-
klärung nach bestem Wissen und Gewjssen abzugeben. Dazu gehört es, daß

er die vom Steuerberater vorbereitete Steuererklärung auf deren Richtig-
keit und Vollständ'igke'it h'in überpri.jft. Es mag zweifelhaft sein, ob der
Steuerpflichtjge verpflichtet ist, rechtliche Subsumtionen nachzuprü-
fen. Grobfahrlässig handelt er jedoch dann, wenn er die ihm selbst
zugänglichen tatsächlichen Angaben jn der Steuererk'lärung nicht über-
prüft, obwohl er sie aufgrund e'igener Sachkenntnis ohne we'iteres ijber-
prüfen könnte (vgl. Tipke-Kruse $ 173 Textziff. 31).

Bereits bei einer einfachen Durchsicht hätte der Mandant erkennen

können und müssen, daß unter der Position 18 die streitigen Schuldzin-
sen unzutreffend angegeben waren. Die Höhe der aufgenommenen Fremd-

mittel, die Gläubiger und zumindest die ungefähre Höhe der gezahlten
Zinsen waren ihm bekannt. Gegebenenfalls hätte er die Belege ein-
sehen müssen. Hinzu kommt, daß der Mandant Geschäftsführer einer GmbH

ist und ausweislich der Akten erst seit drei Jahren die Steuererklä-
rung nicht mehr ohne Hinzuziehung ejnes Steuerberaters fertigt.
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Gerling Informationen für steuerberatende Berufe Blatt-Nr. 3

Die mangel nde überprüf ung i st auch n'icht deshal b zu entschul d'igen,
weil der Mandant möglicherweise beabsichtigt hatte, den späteren
Steuerbescheid zu überprüfen. Er durfte sich nicht auf die Kontrolle
des Bescheides beschränken. Er hatte vielmehr eine inhaltlich richtige
Steuererkl ärung abzugeben .

Dieser Information liegt e'ine Entscheidung des F'inanzgerichtes Münster vom
30.3.1981 Az. I/UI 4290/77 E zugrunde.

Anmerkung:

Die Entscheidung des Finanzgerichtes Münster steht in übereinstimmung mit
der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes (vg1. BFH BStBI 1962 Teil III,
S. 493 und Betrieb 1973 S. 904).

Im ijbrigen haben die Zivilgerichte in Regreßprozessen gegen Steuerberater
ebenfalls immer die Auffassung vertreten, daß der l\landant die von seinem

Steuerberater entworfene Steuererklärung n'icht "blind" unterschreiben
darf. Er hat vielmehr die tatsächlichen Angaben - Personenstand, Anzahl der
Kinder, Zahlenangaben etc. - von sich aus zu prüfen (BGH Betriebsberater
1957 S. 906;OLG Celle Betriebsberater 1959 S. 1039;OLG Koblenz DStR. 1971

S. 546; Gräfe-Suhr Die Haftung des Steuerberaters in zivilrechtlicher,
steuerrechtlicher und steuerstrafrechtlicher" Sicht NWB Verlag 1978 S. 86

m.w.N.).
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Gerling lnformationen für
steuerberatende Berufe

15 / 81

Ausgabe A

November 1 981

Versicherungsschutz - w'issentliche Pf'lichtverletzung -

- Sequester beschließt eigenmächtig Betriebsfortflihrung -

[ci.'-] -,;r.Q,].-J ( Lg .

Vor der Entscheidung über die Konkurseröffnung über das Vermögen der

Bauunternehmung A wurde der Steuerberater mit BeschluB des Amtsgerichts

vom 16.2.1976 zum Seq uester bestellt. Seine - alleinige - Aufgabe war es,

zur Feststellung der Zahlungsunfähigke'it des Gemeinschuldners den Betrieb

des Schuldners zu besichtigen, die Geschäftsbücher einzusehen und ein

kurzes schriftliches Gutachten darüber abzugeben, ob Zahlungsunfähigkeit

vorliegt und eine die Kosten des Verfahrens deckende Masse vorhanden ist.

Ein vorläufiges allgemeines Veräußerungsverbot wurde verhängt.

Durch die im Rahmen seiner Tätigkeit gewonnenen Einblicke gelangte der

Steuerberater zu der überzeugung, daß der Konkurs durch Absch'luß eines

außergerichtlichen Vergleichs abgewendet werden könne. Dies setzte nach

seiner Auffassung aber voraus, daß der Geschäftsbetrieb weiterlief.

Der Steuerberater nahm dementsprechend d'ie für die hleiterführung des

Betrjebs benötigten Kredite auf und gab Fertigstellungsgarantien ab.

2
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Gerirng lnlorrnatronen f ur sleuerberatende Berufe 3lat1-Nr. 2

Er hat dann im Laufe seiner weiteren Tätigkeit die von einem Bauherrn

eingehenden Zahlungen n'icht abredegemäß für die Bank X gesichert, sondern

an andere Gläub'iger weiterge'leitet. Das Ziel des außergerichtljchen Ver-

gleichs konnte nicht verwjrklicht werden.

Die Bank X hat'ihn wegen der abredewidrig an andere Gläubiger weiterge-

leiteten Gelder in Höhe von 116.000,-- DM in Anspruch genommen.

l^legen dieses Schadenbetrages hat der Steuerberater seinen Berufshaft-
pf 'l i chtvers i cherer ei ngeschal tet.

Der Berufshaftpflichtversicherer ist nicht zur Gewährung von Vers'iche-

rungsschutz verpf'lichtet, weil der Steuerberater den Sqhaden der Bank X

"dur ch wissentliches Abweichen von Gesetz, Vorschrift, Anweisung oder

Bed'ingung des Machtgebers (Berechtigten) oder durch sonstige wissentliche
Pflichtverletzung" herbe'igeführt hat (S 4 Ziff. 5 AVB):

1 D'ie dem Steuerberater erteilten Aufgaben waren objektiv eindeutig
auf die Besichtigung und die gutachtljche Außerung über die Zahlungs-

unf äh'i g keit beschränkt. Die amtsgerichtl ichen hleisun gen b'i I deten

sowohl die Ermächtigung, 'im zugewiesenen Geschäftskreis tätig zu

werden als auch die Begrenzung der Befugnis in dem Sinne, daB

darüber hinausgehende Maßnahmen nicht von der Sequestration erfaßt
wurden. Von diesen l^Ieisungen ist der Steuerberater abgewichen.

2. Das überschreiten des Aufgabenkreises durch d'ie Fortführung des

Unternehmens war ursächlich für den Schaden der Bank X. Denn ohne

die Betriebsfortführung wäre es nicht zu der abredew'idrigen Heiter-
1e'itung von Geldern an andere Gläubiger gekommen.

3 Angesichts der klaren Aufgabenstellung - Besichtigung, gutacht'liche

Außerung - und des völf ig andersgearteten Tätigwerdens (Betriebs-

fortführung) - hat der Steuerberater seinen Aufgabenkreis auch

wi ssentl i ch überschri tten.

J

Herausgeber GERLII.JG-KONZERIIJ Versrcheri;rrgs-Gesellschallen. Gerecnshof. 5000 Koin l, Ableilung lnformalron, Tel (0221) 1445500

GrJGF 796/1 - 181



'{

l.

Gerling ln{ormationen f ür steuerberatende Berufe Blatt-Nr. J

Ein "w'issentliches Abweichen" im Sinne des S 4 Ziff.5 AVB erfordert
n'icht e'ine wissentliche Schadenzuführung. Anders als nach 5152 VVG

und $ 4 Abs, 2 Ziff. 1 AHB entfällt be'i der Berufshaftpffichtversi-
cherung nach Wortlaut und Sinn des S 4 Ziff.5 AVB die Haftung des

Versicherers njcht erst dann, wenn der Versicherte den haftpflicht-
beg ründenden Schaden vorsätzlich herbeigeftjhrt hat. Es genügt viel-
mehr subjektiv das Bewußtsein des versicherten Steuerberaters,

weisungs- und pflichtwidrig zu handeln. Dagegen braucht er nicht den

schädigenden Erfolg a1s mög1ich vorausgesehen und ihn gebilligt zu

haben (v91. BGH VersR 1959 S. 691;OLG Düsseldorf MDR 1980 S. 581;

OLG Hamm VersR 1978 S. 52 zur Architektenhaftpflichtversicherung;
OLG Karlsruhe VersR 1978 S. 378 zur Berufshaftpf'lichtvers'icherung

der Rechtsanwäl te).

Dem Umstand, daß der Steuerberater in guter Absicht zur Verhinderung

größerer Schäden den Geschäftsbetrieb fortgeführt hat, kommt daher

hier keine rechtliche Bedeutung zu.

Djeser Information liegt e'ine Entsche'idung des OLG Dijsseldorf vom

2. Juni 1981 Az. 4 U 203/80 zugrunde (vg1. im übrigen "Gerling

Informationen für steuerberatende Berufe^ 4/81 über das erstinstanzliche

Urteil des LG Duisburg .vom 24.9.1980 Az. 3 0 275/80).

4
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Ausgabe A

November 1981

t5 B1 Versicherungsschutz - wissentliche Pflichtverletzung -

- Sequester beschließt eigenmächtig Betriebsfortführung -

Vor der Entscheidung über die Konkurseröffnung über das Vermögen der

Bauunternehmung A wurde der Steuerberater mit Beschluß des Amtsgerichts

vom 16.2.1976 zun Sequester bestellt. Seine - alleinige - Aufgabe war es,

zur Festste'llung der Zahlungsunfähigkeit des Gemeinschuldners den Betrieb
des Schuldners zu besichtigen, die Geschäftsbücher einzusehen und ein
kurzes schrift1iches Gutachten darüber abzugeben, ob Zah'lungsunfähigkeit

vorliegt und eine die Kosten des Verfahrens deckende Masse vorhanden ist.

Ein vorläufiges a'llgemeines Veräußerungsverbot wurde verhängt.

Durch die im Rahmen seiner Tätigkeit gewonnenen Einblicke gelangte der

Steuerberater zu der überzeugung, daß der Konkurs durch Absch'luß eines

auBergerichtlichen Vergleichs abgewendet werden könne. Dies setzte nach

seiner Auffassung aber voraus, daß der Geschäftsbetrieb weiterlief.

Der Steuerberater nahm dementsprechend die für die l,leiterführung des

Betriebs benötigten Kredite auf und gab Fertigste'llungsgarantien ab.
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Gerling lnformationen für steuerberatende Berule Blatt-Nr. 2

Er hat dann im Laufe seiner wejteren Tätigkeit die von einem Bauherrn

eingehenden Zahlungen nicht abredegemäß für die Bank X gesichert, sondern

an andere Gläubiger weitergeleitet. Das Ziel des außergerichtlichen Ver-
gleichs konnte nicht verwirkljcht werden.

Die Bank X hat ihn wegen der abredewidrig an andere Gläubiger we'iterge-
leiteten Gelder jn Höhe von 116.000,-- DM 'in Anspruch genommen.

Wegen dieses Schadenbetrages hat der Steuerberater seinen Berufshaft-
pf1 ichtversicherer eingeschal tet.

Der Berufshaftpflichtversicherer ist nicht zur Gewährung von Versiche-

rungsschutz verpflichtet, weil der Steuerberater den Schaden der Bank X

"durch wissentliches Abweichen von Gesetz, vorschrift, Anweisung oder
Bedingung des Machtgebers (Berechtigten) oder durch sonstige w'issentliche
Pflichtverletzung" herbeigeführt hat (S 4 Ziff. 5 AVB):

Die dem Steuerberater erteilten Aufgaben waren objektiv eindeutig
auf die Besichtigung und die gutachtliche Außerung ijber die Zahlungs-
unfähig keit beschränkt. Die amtsqerichtlichen We'is unqen bi ldeten
sowohl die Ermächtigung, im zugewiesenen Geschäftskreis tätig zu

werden als auch die Begrenzung der Befugnis in dem S'inne, daß

darüber hinausgehende Maßnahmen nicht von der Sequestration erfaßt
wurden. Von diesen Weisungen ist der Steuerberater abgewichen.

Das überschreiten des Aufgabenkreises durch die Fortfi.jhrung des

Unternehmens war ursächlich für den Schaden der Bank X. Denn ohne

d'ie Betriebsfortführung wäre es nicht zu der abredewidrigen Weiter-
leitung von Geldern an andere Gläubiger gekommen.

3 Angesichts der klaren Aufgabenstellung - Besichtigung, gutachtliche
Außerung - und des völ1ig andersgearteten Tätigwerdens (Betriebs-
fortführung) - hat der Steuerberater seinen Aufqabenkreis auch

wi ssentl i ch überschri tten.
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Gerling lnformationen für steuerberatende Berufe Blatt-Nr, J

Ein "wissentliches Abweichen" im Sinne des $ + Zlff.5 AVB erfordert
nicht eine wissentl'iche Schadenzufljhrung. Anders als nach 5 152 VVG

und $ 4 Abs. 2 Z1tf. 1 AHB entfällt bei der Berufshaftpflichtversi-
cherung nach Wortlaut und Sinn des S 4 Ziff. 5 AVB die Haftung des

Versicherers nicht erst dann, wenn der Versicherte den haftpflicht-
begründenden Schaden vorsätzlich herbeigeführt hat. Es genügt viel-
mehr subjektiv das Bewußtsein des versicherten Steuerberaters,

weisungs- und pf'lichtwidrig zu handeln. Dagegen braucht er nicht den

schädigenden Erfolg a1s mög1ich vorausgesehen und ihn gebil'ligt zu

haben (vgl. BGH VersR 1959 S. 691;OLG Düsseldorf MDR 1980 S. 581;

OLG Hamm VersR 1978 S. 52 zur Architektenhaftpff ichtversicherung;
OLG Karlsruhe VersR 1978 S. 378 zur Berufshaftpflichtversicherung
der Rechtsanwäl te).

Dem Umstand, daß der Steuerberaterin guter Absicht zur Verhinderung

größerer Schäden den Geschäftsbetrieb fortgeführt hat, kommt daher

hier keine rechtliche Bedeutung zu.

Dieser Information liegt eine Entscheidung des OLG Düsseldorf vom

2. Juni 1981 Az. 4 U 203/80 zugrunde (vgl . im übrigen "Ger'ling

Informationen für steuerberatende Berufe" 4/81 über das erstinstanzliche
Urte'i I des LG Dui sburg vom 24.9. 1 980 Az. 3 0 275/80) .
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Ausgabe A

Dezember 1 9Bl

16 / B1 Zur Haftung eines lllirtschaftsprüfers / Steuerberaters

für den Kreditschaden einer Bank

Die Bank hatte infolge eines leichtfertig testierten falschen Jahres-

abschlusses zu Unrecht auf die Kreditwürdigkeit ihres Darlehensnehmers

vertraut. Sie nahm den ldirtschaftsprijfer/Steuerberater wegen sitten-
widriger vorsätzlicher Schadenszufügung gemäß 5 gZO BGB in Anspruch.

Dieser hatte an einem Tag für seinen Mandanten Bi'lanzen testiert, die
sich auf denselben Abschlußzeitpunkt bezogen, aber verschiedene Angaben

und Ergebnisse auswiesen. Die für den Mandanten günstigere Bi'lanz wurde

der Bank vorgelegt.

Die Testierung von Bilanzen verschiedenen Inhalts eines Unternehmens ist
"gewissenlos" und damit sittenwidrig im Sinne 5 gZO BGB. Von zwei ver-
schiedenen Testaten konnte nur eins richtig sein.

Die Sittenwidrigkeit dieses Verhaltens wird nicht dadurch entkräftet,
daß der t^Jirtschaftsprüfer/Steuerberater den Mandanten persönlich für ver-
trauenswürdig gehalten hat. Denn auf die Vertrauenswürdigkeit durfte er
nicht bauen, wei'l gerade eine von dem Mandanten erstellte Bilanz objektiv
ijberprüft werden mußte und auch nicht teilweise auf bloßen Angaben des zu

2
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Gerling lntormationen fur steuerberatende Berufe Blatt-Nr. 2

überprüfenden hin als richtig bescheinigt werden durfte. Dies hätte
einen entsprechenden Hinweis im Testat oder im Prüfungsbericht voraus-
gesetzt.

Der Wirtschaftsprüfer/Steuerberater hat somit vorsätzl jch die gebotenen

0berprüfungen, die zur Ab'lehnung des Bilanztestates geführt hätten,
unterlassen. Er nahm eine Schädigung von Kreditgebern durch eine unrich-
tige Bilanz billigend in Kauf (so LG 0ldenburg vom 6.3.1980 Az.1 U 1986/76,

VersR 1981 S. 81; vgl. auch BGH tdM 1975 S.754).
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Ausgabe A

Dezember l9Bl

Schaden des Mandanten durch Verspätungszuschläge ?

- Bemessung von Verspätungszuschlägen -

Hat der Mandant infolge verspäteter Abgabe der steuererklärung die
für die Steuerzahlung erforderliche Geldsunme zusätzlich für sich
nutzen können, so muß er sich diesen Vermögensvorteil auf den

Schaden durch die Verspätungszuschläge anrechnen lassen. Denn seine
Nutzungsmöglichkeit besteht entweder in der Verzinsung der Geldsumme

oder in der Vermeidung von Zinsen durch eine Kreditaufnahme
(LG Gießen DStR 1974, S. 677).

Durch diese notwendige vorteilsanrechnung ist im Regelfall ein Scha-

den des Mandanten nicht gegeben, wenn ihm verspätungszuschläge auf-
erlegt werden. Denn der erste und wichti ste Anha'ltspunkt für die
Bemessunq des Vers pätunqszuschl aqes ist der aus der Verspätung
gezogene - relativ exakt bezifferbare - Zinsvorteil (so fG Düssel-

dorf in den Beschlüssen vom 2. September 1980; Az. IU 4O/78 A und IV

48/78 A, EFc 1981 S. 215).
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Ausgabe A

Dezember 1981

B1 Investitionszulage gem. 5 19 Berlinförderungsgesetz (Ber'linFG)

- Unterzeichnung des Antrages durch den Steuerberater -

Am 22. Juni 1979 beantragte ein Steuerpflichtiger für angeschaffte l,lirt-
schaftsgüter die Gewährung einer Investitionszulage gemäB $ l9 BerlinFG.
Der Antragsvordruck war nur von dem Steuerberater unterschrieben worden.

Mit Verfügung vom 25. Februar 1980 lehnte das Finanzamt die Gewährung der
beantragten Investitionszulage mit der Begründun9 ab, der Antrag gelte als
nicht gestellt, da ihn der Steuerpflichtige nicht eigenhändig unterschrie-
ben habe.

Hiergegen wurde Einspruch eingelegt und nochmals ein nunmehr von dem

Steuerpflichtigen eigenhändig unterschriebenes Antragsformular eingereicht.

Das Finanzamt wies den Einspruch zurück. Die eigenhändige Unterzeichnung

durch den Steuerpflichtigen sei wegen der von ihm abzugebenden Hissenser-
k'l ärung unerl äßl i ch . Ei ne Vertretung sei bei t^li ssenserkl ärungen im Gegen-

satz zu l,li I I enserkl ärungen ni cht mögl i ch .

2
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Das Finanzgericht Berlin hat die Einspruchsentscheidung aufgehoben und dem

Antrag auf Investitionszulage entsprochen:

Eine Investitionszulage gemäß 5 19 BerlinFG wird nur auf Antrag gewährt.

Dieser ist innerhalb von 9 Monaten nach Ablauf des Kalenderjahres zu

stel 'l en, i n dem di e Wi rtschaftsgüter angeschafft oder hergeste'l 'l t worden

sind ($ 19 Abs. 5 BerlinFG).
Der Wortlaut des S 1g RUs.5 BerlinFG schließt eine Vertretung bei der Unter-
schrift nicht aus.

tr,lie sich aus $ tSO Abs.3 A0 ergibt, wäre eine solche Vertretung nur dann

ausgeschlossen, wenn die Vorschrift des 5 19 BerlinFG oder eine andere

Bestimmung dieses Gesetzes oder dazu ergangene Durchführungsverordnung die
eigenhändige Unterschrift des Antragstellers verlangen würde. Derartige
Bestimmungen bestehen jedoch nicht.

Da sich das Erfordernis der Eigenhändigkeit der Unterschrift erst aus

S 126 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) ergibt, verbleibt es bei der steuer-
rechtlichen Regelung des 5 80 Abs. 1 A0. Danach kann die Unterschrift auch

durch einen Vertreter geleistet werden, wenn djeser eine wirksame Vollmacht

hat. Dies gilt nicht nur bei der Abgabe von l^Iillenserklärungen, sondern

auch bei Wissenserklärungen.

(Vgt. auch: BFH BStBt 62 III 493

71 rr 721

T'ipke-Kruse S 80 Tz 4,

Klein/0rlopp 5 B0 Anm. 2)

Dieser Information liegt eine rechtskräftige Entscheidung des Finanz-
gerichts Berlin vom 24.6.1981 Az. II 349/80 zugrunde.
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